
 
 
 

Allgemeine Information zum Verfahren im 
Krankheitsfall 

 

bezüglich 

der neuen elektronischen 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

 
Stand März 2023 

 

 



Arbeitsunfähigkeit ist unverzüglich 
dem Dienstgeber anzuzeigen  

(Entgeltfortzahlungsgesetz § 5 Anzeige- und Nachweispflichten) 

 

1. Dienstvorgesetzter  
bzw. Pfarrbüro  

      (Dienststelle) 

2. Evtl. Schule oder 
andere Einrichtungen, 
die davon betroffen sind 

3. Personalsachbearbeiterin 
Personalsachbearbeiter  (HA 7) 

Name siehe letzte Gehaltsabrechnung 

• per E-Mail 
vorname.nachname@ordinariat-freiburg.de 
 

* Unbedingt mitteilen, wenn dennoch eine 

AU Bescheinigung (vor dem 4. Tag) 
ausgestellt wurde! 

einzelne Tage  (1-3 Tage) ohne *    
AU - Bescheinigung 

• Infos an 2. und 3. 
können auch von hier 
erfolgen (Absprache 

      mit DV bzw. Büro) 

Information an: 

mailto:vorname.nachname@ordinariat-freiburg.de
mailto:vorname.nachname@ordinariat-freiburg.de
mailto:vorname.nachname@ordinariat-freiburg.de


1. Dienstvorgesetzter 
bzw. Pfarrbüro 

 

2. Evtl. Schule oder 
andere Einrichtungen, 
die davon betroffen sin. 

3. Personalsachbearbeiterin 
Personalsachbearbeiter  (HA 7) 

Name siehe letzte Gehaltsabrechnung 

• per E-Mail anzeigen: 
Arbeitsunfähigkeit und 
voraussichtliche Dauer 

*  AU-Bescheinigungen immer 

melden, auch wenn vor dem 3. 
Tag bereits eine Bescheinigung 
ausgestellt wurde. 
• Dies gilt auch für 

Folgebescheinigungen! 
(spätestens am folgenden 
Arbeitstag) 

Bei Arbeisunfähigkeit  
länger als 3 Kalendertage (siehe Folie 4)  

bedarf es einer  
AU – Bescheinigung*  

• Infos an 2. und 3. 
können auch von hier 
erfolgen (Absprache 

      mit DV) 
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